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• anzeigepflichtige Tierseuche (Viruserkrankung) 

• Virus kann sehr lange überleben 

• hochinfektiös für Haus- und Wildschweine 

• ungefährlich für Mensch und andere Tierarten 

• kein Impfstoff vorhanden 

• Übertragung: Blut, rohes Fleisch infizierter Tiere, Tröpfcheninfektion 

 (von Tier zu Tier), indirekte Übertragung (Kleidung, 

 Schuhe, Autoräder..) 

• Risiko der Einschleppung: v.a. durch illegalen Handel, Verbringen 

von virushaltigen Lebensmittelresten (Saisonarbeiter, Jagdgäste) 

 Das Risiko der Einschleppung durch Schwarzwild ist eher gering! 
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Symptome: 

 

• Inkubationszeit: 4-10 Tage 

• hohes Fieber (Wassernähe zur Kühlung gesucht) 

• Appetitlosigkeit 

• Blutungen in der Haut und den inneren Organen 

• Bewegungsstörungen, Ruderbewegungen 

• Benommenheit (Somnolenz) 

• Verenden nach 6 bis 10 Tagen (Sterblichkeit fast 100 %) 
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Biosicherheit: 

 

• Unschädliche Beseitigung von Aufbrüchen (nicht im Wald lassen!) 

• Zentrale Aufbruchplätze bei Drückjagden  

• Speiseabfälle sicher entsorgen 

• Keine Wildschweinprodukte aus betroffenen Gebieten nach 

Deutschland verbringen 

• Kontamination von Kleidung, Schuhwerk, Gerätschaften und 

Fahrzeugen mit Blut von Wildschweinen vermeiden bzw. beseitigen 

(Desinfektion!) 

• Sicherstellen, dass Mülltonnen (v.a. an öffentlichen Parkplätzen) 

kippsicher sind 
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Vorgehen bei vermehrt verendet aufgefundenen Wildschweinen: 

 

• unverzügliche Information des Veterinäramtes (bzw. der Polizei, falls 

das Veterinäramt nicht erreicht werden kann) 

  

• Sichere Entsorgung des Kadavers (Koordiniert durch Veterinäramt / 

TBA) 

 

Vorgehen bei verendet aufgefundenen einzelnen Wildschweinen: 

 

• Verpackung des Kadavers vor Ort und Transport in die TBA mit dem 

Hinweis: „Tierkörper für Beprobung durch Amtstierärzte vorlegen“, 

Fundort mitteilen (Geo-Daten); Entsorgung unentgeltlich 
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Maßnahmen im Ausbruchsfall (nicht abschließend): 

 

• vorübergehende Jagdruhe (auf alle Tierarten) 

• allgemeines Betretungsverbot, Leinenpflicht für Hunde   

• Intensive Fallwildsuche und Meldung 

• Untersuchung und Entsorgung aller Tierkörper über Sammelstellen  

• Verbot Wildschweinefleisch aus dem gefährdeten Bezirk zu verbringen 

• Vorzeitige Ernte, Anlegen von Jagdschneisen in großen Ackerflächen   

• Ansitz- und revierübergreifende Drückjagden auf Wildschweine 

• Saufänge, Frischlingsfänge, Großfallen  

• Verbot der Freilandhaltung von Hausschweinen   

• Einschränkungen bei der Fütterung von Hausschweinen 

Quelle: Friedrich-Loeffler-Institut 
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Verwendung von Nachtsichttechnik 

• Antrag durch Revierpächter oder Begehungs-

scheininhaber bei der Jagdbehörde in der das 

betreffende Revier liegt 

• ausschließlich sog. "Dual-Use"-Geräte (ohne 

Genehmigung erwerbbar) 

• ausschließlich zur Bejagung von Schwarzwild 

• Revierbezogenheit 

• Befristung (max. 3 Jahre) 

Nachtsichtgerät (1), Montagering (2) und Okular (3) 

in Einzelteilen  

(Quelle: www.wildtierportal.bayern.de, ©BLKA) 

Nachsichtgerät mit Montageadapter (vgl. Abbildung 1, 

Teile 1 und 2) auf das Zielfernrohr der Jagdlangwaffe 

gesteckt.  

(Quelle: www.wildtierportal.bayern.de, ©BLKA) 

Der Akt des Zusammensteckens eines Nachsichtgeräts mit der Jagdlangwaffe 

bedarf der jagdrechtlichen Ausnahmegenehmigung und Beauftragung gem. WaffG. 
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Weitere Maßnahmen zur nachhaltigen Reduktion 

von Schwarzwild: 

 

• revierübergreifende Bewegungsjagden 

• Einsatz von Saufängen (genehmigungspflichtig!) 

• Anlage von Blühstreifen und Bejagungsschneisen 

 

Quelle: Wildtierportal Bayern, ©byrdyak-Fotolia.com 
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Aufwandsentschädigung zur Reduktion der Wildschweindichte 

 

• Aufwandsentschädigung i.H.v. 20,- EUR für das Erlegen von 

Frischlingen, Überläuferbachen und Bachen, die für die Aufzucht der 

Jungtiere nicht notwendig sind 

 

• Antragsstellung bis 15. Mai 2018 beim BJV möglich 

 

• Bestätigung des Erhalts der Streckenliste und Fertigung einer Kopie 

für den Jagdausübungsberechtigten durch die UJB 

  Nur auf Nachfrage des Jagdausübungsberechtigten!  



Landratsamt Bamberg 
Untere Jagdbehörde 

weitere Informationen: https://www.wildtierportal.bayern.de/ 


